
Name des Produkts:nachhaltige
Investition

Unternehmenskennung (LEI-Code):

EU-Taxonomie

ökologisch
nachhaltigen
Wirtschaftstätigkeiten

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

nachhaltige Investitionen mit
einem Umweltziel getätigt:

ökologische/soziale Merkmale
beworben

keine nachhaltigen Investitionen
getätigt.

X

nachhaltige Investitionen mit
einem sozialen Ziel

Ja Nein

X

X

X

ISIN:



Nachhaltigkeits-
indikatoren

DWS Klima- und Transitionsrisiko-Bewertung

DWS Norm-Bewertung

Freedom House Status

Beteiligung an kontroversen Sektoren

DWS Ausschlüsse für kontroverse Waffen

DWS-Methodik zur Bestimmung von nachhaltigen Anlagen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR
(DWS-Nachhaltigkeitsbewertung)





Kriterium Umstrittene
Sektoren *(1)

Kontroverse
Waffen

Norm- Bewertung
*(6)

ESG-Qualitäts-
Bewertung

SDG- Bewertung Klima- &
Transitionsrisiko-
Bewertung





In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach
dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen
dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem
Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts
zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige
Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich
beeinträchtigen.



wichtigsten
nachteiligen
Auswirkungen



der größte
Anteil der

Investitionen



Vermögensallokation

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale

#2 Andere Investitionen

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale

#1A Nachhaltige Investitionen

#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale



Beteiligung an Unternehmen,
die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind

fossiles Gas

Kernenergie

Ermöglichende
Tätigkeiten

Übergangstätigkeiten

X

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des
Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken
Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in
der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-
taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur
Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik
die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts
einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität
nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen
umfassen.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen
gegenüber Staaten.

einschließlich Staatsanleihen* ohne Staatsanleihen*

- Umsatzerlöse

- Investitions-
ausgaben

- Betriebs-
ausgaben

die
Kriterien

nicht
berücksichtigen.

0% 0%

0% 0%

0% 0%





DWS ESG-Bewertungsmethodik

DWS Klima- und Transitionsrisiko-Bewertung



Beteiligung an kontroversen Sektoren

DWS-Ausschlüsse für kontroverse Waffen

DWS Use of Proceeds Bond-Bewertung

DWS Zielfondsbewertung

Nicht ESG-bewertete Anlageklassen



Referenzwerten


